
Dornbirner

Beienher...
Sechster Jahrgang.
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Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

den Doniener Entaialt escein eie Senien Meten und dest
ganzjährig fl. 1.50, halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2.10. Inserate
werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate
müssen bis spätestens Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

—
1879.Sonntag, 5. Dezember.Nr. 49.

Kundmachungen.
Der auf morgen Montag den 6. d. Mts. fallende Nikolaus¬

markt wird in üblicher Weise abgehalten.
Bezüglich des Viehauftriebes haben die in der Kundmachung vom 7.

Februar d. J. (Gemeindeblatt Nr. 6) enthaltenen Bestimmungen zu gelten.
Dornbirn, am 5. Dezember 1875.

Die Gemeindevorstehung

Von kommender Woche angefangen werden von Seite des daigen
Steueramtes alle Grund- und Häuser-Besitzer der Reihe nach durch die
Gemeindediener zum Erscheinen vorgeladen werden, um persönlich anzugeben,
welche Gründe und Häuser sie besitzen. Dies geschieht, um den Steuer¬
kataster, welcher sehr in Unordnung ist, in der Art richtig zu stellen, daß
jeder Besitzer fortan nur diejenigen Gründe und Häuser versteuert, welche
er wirklich besitzt, und hierdurch den vielen Klagen wegen unrichtiger
Besteuerung ein Ende zu machen.

Die Richtigstellung des Besitzstandes kann begreiflicher Weise nur mit
den Besitzern selbst vorgenommen werden, daher es unerläßlich ist, daß ein
jeder Besitzer persönlich um die bestimmte Zeit erscheine, und seinen Besitz
durch Urkunden, welche zu diesem Zwecke mitzubringen sind, ausweise.


